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Vorbemerkung

Regelmäßig auf Wertschöpfung gerichtet, treiben der dynamische techni-
sche Fortschritt und daraus resultierende wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklungen das Recht seit jeher vor sich her.1 Einst visionäre Technik, 
wie etwa die dank Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz zu-
nehmend Verbreitung findenden autonomen Systeme oder die mannigfachen 
Möglichkeiten, die sich aus der Nanotechnologie ergeben, bedürfen als Rea-
lität werdende „Science-Fiction“ in ihren unterschiedlichen Wirkungsdimen-
sionen immer wieder2 der neuen rechtlichen Bewertung. Das schon vor 
Jahrzehnten als klischeehaft wahrgenommene „technische Zeitalter“3 dauert 
an; die systemische Digitalisierung4 bringt disruptive Innovationen5 und im-
mer neue Geschäftsmodelle hervor, die sämtliche Lebensbereiche in bislang 
ungekanntem Ausmaß und mit zunehmender Geschwindigkeit verändern. 
Mit neuen Möglichkeiten gehen jedoch immer auch neue Risiken einher. 
Schon frühere Rechtsordnungen hatten sich letztlich immer an die mit der 
Entstehung neuer Realphänomene einhergehende Entwicklung von Markt, 
Wettbewerb und Gesellschaft anzupassen. Hinsichtlich solcher, meist auf den 
technischen Wandel zurückzuführender Umschwünge wurde immer auch ju-
ristisches Neuland betreten. Innerhalb des Rechts resultieren schon deswegen 
kontinuierlich auch juristische Innovationen. In Abhängigkeit von unter-
schiedlichen Staatsformen, Rechts- und Marktordnungen erfolgten staatliche 
Reaktionen auf sich wandelnde technische, ökonomische und gesellschaft-
liche Realitäten regelmäßig nur verlangsamt; mit zunehmender Komplexität 
von Technik wird der anknüpfende Prozess der Verrechtlichung noch er-
schwert. Auch im Hinblick auf diese missliche Lücke zwischen technischem 
Wandel und dessen zwingend notwendiger juristischer Begleitung soll daher 
der Blick auf das bislang zu wenig beachtete Potential der Rechtswissen-
schaft in verschiedenen techniknahen juristischen Bereichen im besonderen 

1 Vgl. Schmoeckel, Rechtsgeschichte der Wirtschaft, 1. Auflage (2008), S. 16 
(Rn. 25 f.).

2 Zu Haftungsfragen im frühen, automatisierten Geschäftsverkehr etwa bereits Lie-
ser, JZ 1971, 759.

3 Kritisch schon Marburger, Die Regeln der Technik im Recht (1979), S. 9.
4 Spiecker gen. Döhmann, CR 2016, 698 (699).
5 Als Innovation gelten signifikante, positiv oder negativ konnotierte Neuerungen, 

vgl. Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation, 1. Auflage 
(2016), S. 12 m. w. N.
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Umfeld der Technischen Universität6 gelenkt werden. Die Erkenntnis, dass 
die Rechtswissenschaft dort sinnvollerweise bereits seit mindestens 1745 
angesiedelt7 ist und sich, häufig mitgetragen von prominenten Juristenper-
sönlichkeiten, seither in ihrem institutionellen Stellenwert enorm steigern 
konnte, indiziert aber bereits die Möglichkeiten, die sich aus dieser Position 
im Zeitalter der systemischen Digitalisierung ergeben.

6 Ausführlich zu deren Entstehung siehe unten, Teil 2, A. I.
7 Zur Entwicklung an den Vorläuferinstitutionen der heutigen TU Braunschweig, 

wo die ersten rechtswissenschaftlichen Veranstaltungen ab Gründung 1745 dokumen-
tiert sind vgl. Gudladt, Rechtswissenschaften an der Technischen Universität Carolo-
Wilhelmina zu Braunschweig (2013), S. 13, 105.



Teil 1

Korrelation von Technik und Recht

A. Einleitung 

I. Ausgangssituation der Rechtswissenschaft

Recht ist kein Selbstzweck. Es bietet ein verbindliches Ordnungssystem 
für menschliches Handeln, welches dem gesellschaftlichen Zusammenleben 
dienen soll.1 Aus der engen „Theorie-Praxis-Verklammerung“ der Rechtswis-
senschaft erklärt sich, weshalb dieser nicht nur die Aufgabe zuteil wird, „das 
Recht in seinen vielfältigen Bezügen zu durchdringen und zu reflektieren.“ 
Vielmehr bereitet sie „auch die rechtliche Entscheidungsfindung mit vor und 
gestaltet sie mit.“2 In seiner Analyse der „Perspektiven der Rechtswissen-
schaft in Deutschland“ gelangte der Wissenschaftsrat im Jahr 2012 angesichts 
der fundamentalen Bedeutung rechtswissenschaftlicher Forschung und Lehre 
für die demokratische gesellschaftliche Ordnung daher zu dem Ergebnis, 
dass es allgemein „erforderlich [sei], dass die Rechtswissenschaft in For-
schung und Studium gestärkt wird. Dies beinhaltet die Stärkung der Grund-
lagenfächer, die Intensivierung des interdisziplinären wie disziplinären Aus-
tausches und eine Öffnung der Rechtswissenschaft in die Universität wie in 
das Wissenschaftssystem.“3 Als Voraussetzung zur Erreichung dieser Ziele 
forderte der Wissenschaftsrat eine Erhöhung der „personelle[n] und institu-
tionelle[n] Diversität sowie die Vielfalt ihrer fachlichen Perspektiven.4 Ge-
fordert wurde zudem von der Rechtswissenschaft eine „Verstärkung der In-

1 Zippelius, Rechtsphilosophie, 6. Aufl. (2011), S. 3; vgl. zur Wechselbeziehung 
von Technik und Recht auch sogleich Teil 1, II. 1.

2 Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland (2012), 
S. 5.

3 Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland (2012), 
S. 7 (mit Blick auf die juristische Ausbildung an Universitäten und Fachhochschulen). 
Zur fundamentalen Bedeutung der rechtswissenschaftlichen Forschung und Lehre für 
die demokratische Gesellschaft insgesamt, vgl. S. 34. Die Rechtswissenschaft an 
Technischen Universitäten erfährt in dem Bericht keine gesonderte Betrachtung. Hin-
sichtlich der klassischen Juristenausbildung und der „Rechtskunde“ an Fachhoch-
schulen vgl. die Kritik von Wolf, ZRP 2013, 20 (21).

4 Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland (2012), 
S. 7.
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terdisziplinarität bzw. der Öffnung für und die Einbeziehung von Perspekti-
ven der Nachbardisziplinen […]. So (…) [sei] eine Intensivierung des Aus-
tausches mit den geistes- und sozialwissenschaftlichen Nachbarfächern und 
eine Dynamisierung der Forschung zu erreichen.“5 Dieses Ergebnis lässt 
sich auf die von der Studie nicht explizit umfasste Sonderrolle der Rechts-
wissenschaft an Technischen Universitäten übertragen: Juristische Lehre und 
Forschung befinden sich im Umfeld der Technischen Universitäten bzw. ihrer 
Vorläuferinstitutionen seit rund zweihundert Jahren in einer einzigartigen 
Position, die hier näher betrachtet werden soll. Die geforderte Öffnung für – 
und die Einbeziehung von Nachbardisziplinen mit der Folge einer Dynami-
sierung der rechtswissenschaftlichen Forschung6 liegt in diesem Umfeld in 
der Natur der Sache und ist lange gelebte Praxis. Eine besondere Zukunfts-
orientierung ist den techniknahen Rechtsgebieten, die an Technischen Uni-
versitäten schwerpunktmäßig und häufig in enger Verknüpfung mit Nachbar-
disziplinen anzutreffen sind, schon deswegen immanent. Die Erkenntnis, 
dass die Rechtswissenschaft an Technischen Hochschulen konsequenterweise 
keine Hilfswissenschaft (mehr) darstellt, sondern „mit den naturwissenschaft-
lich-technischen Disziplinen in einem Verhältnis der wechselseitigen 
Funktionalität“7 steht, findet heute angesichts des zwischenzeitlich vielerorts 
erlangten institutionellen Rahmens, in welchem Rechtswissenschaft in dieser 
besonderen Umgebung betrieben werden kann, eine deutliche Bestätigung.8 
Die Wechselbeziehung, in welcher Technik und Recht seit jeher abstrakt 
stehen, soll daher konkret anhand der historischen Entwicklung von juristi-
scher Lehre und Forschung im Mikrokosmos einer Technischen Hochschule 
näher beleuchtet werden. Am besonderen Beispiel der Geschichte der Rechts-
wissenschaft am heutigen Karlsruher Institut für Technologie (KIT)9, dem 
Zusammenschluss der 1825 gegründeten ehemaligen Universität Karlsruhe 
(TH) und dem vormaligen Forschungszentrum Karlsruhe, soll angesichts ei-
ner rund zweihundertjährigen juristischen Tradition im Umfeld einer Techni-

5 Wissenschaftsrat, Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland (2012), 
S. 8.

6 Mit Blick auf die Staatswissenschaft Hoffmann-Riem, Die Governance-Perspek-
tive in der rechtswissenschaftlichen Innovationsforschung, 1., neue Ausgabe (2011).

7 Brandt, RATUBS Nr. 3 / 2010, S. 1, 16., Antrittsvorlesung anlässlich der Grün-
dung des Instituts für Rechtswissenschaften an der TU Braunschweig 2010. 

8 Zu den sich bis heute fortwährend ergebenden neuen Aufgaben auch für die 
Rechtswissenschaft und mit Verweis auf aktuelle, aus der Entwicklung des Internets 
erwachsenen Rechtsfragen etwa Ensthaler, ZRP 2010, 226 (227).

9 Neumeier, Bilder einer Denkfabrik, 2., geringfügig geänd. Aufl. (2000), S. 72, 
überging etwa die ersten rund 100 Jahre hiesiger juristischer Tradition im 19. Jahr-
hundert. Ausführlich zur Entstehung und den Besonderheiten des KIT und seinen 
Vorläuferinstitutionen seit der Gründung des Polytechnikum Karlsruhe im Jahre 1825 
siehe unten, Teil 2, A. III.
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schen Universität die stete Wechselwirkung von Technikentwicklung (bzw. 
Technisierung10) und Recht spiegelbildlich nachvollzogen werden. Nachdem 
die mehrfach forcierte Gründung einer eigenen juristischen Fakultät an der 
ehemaligen Universität Karlsruhe (TH) hier seit den 1960er-Jahren insgesamt 
drei Mal gescheitert war, konnte in den späten 1990er-Jahren das heutige 
Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR) bzw. das Institut für 
Informations- und Wirtschaftsrecht (IIWR) mit Fokus auf die namensgeben-
den Themenkomplexe etabliert werden. Die Entwicklung der Rechtswissen-
schaft in der besonderen hiesigen Umgebung als wissenschaftlicher „Zulie-
ferbetrieb“ im Rahmen einer Technischen Universität soll jeweils im Kontext 
der historischen Wechselwirkung von technischem Fortschritt, wirtschaftli-
chem und gesellschaftlichem Wandel seit dem frühen 19. Jahrhundert insge-
samt untersucht werden. Pars pro toto lässt sich hier für verschiedene Epo-
chen beobachten, wie „durch die Wissenschaft bedingte evolutionäre 
Beschleunigung“11 durch technische Revolutionen in immer kürzeren Ab-
ständen neue Probleme hervorbrachte, zu deren zwingenden, zukunftsorien-
tierten juristischen Begleitung12 auch das Recht und damit die Rechtswissen-
schaft immer wieder Neuland betraten. Die daraus früh gewonnene Erkennt-
nis, wonach „die Wissenschaft und die von ihr ausgelösten Probleme […] 
zusehends Gegenstandsbereich der Rechtswissenschaft (werden)“13, gilt an-
gesichts heutiger Herausforderungen14 in der globalen Informationsgesell-

10 Als Indikator des steigenden allgemeinen Technisierungsgrads sei stellvertre-
tend auf die Mechanisierung, Maschinisierung und Automatisierung der Arbeitswelt 
im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts und die resultierende, massenhafte Verbreitung 
„künstlicher Sachsysteme“ schon vor der Digitalisierung des Alltags hingewiesen. 
Telefone, Autos, Waschmaschinen oder Geräte der Unterhaltungselektronik erreichten 
innerhalb weniger Jahrzehnte seit den 1950er-Jahren massenhafte Verbreitung, vgl. 
Ropohl, Technologische Aufklärung, 1. Aufl. (1991), S. 19 f., 183. Vgl. auch den Hin-
weis auf die Technisierung des Alltags in der Konsumgesellschaft seit Wirtschafts-
wunderzeiten und der einhergehenden „Trivialisierung“ und „Professionalisierung“ 
von (Alltags-)Technik; vgl. Vec, in Schulte / Schröder, Handbuch des Technikrechts 
(2011), S. 78 m. w. N.

11 Tammelo / Fischer, Zum Fortschritt von Theorie und Technik in Recht und Ethik 
(1981), S. 16.

12 Zur anwaltlichen Beratungspraxis im Zeitalter der Industrie 4.0 etwa Chirco, 
InTeR 2016, 11 (12) – 17, ebenso Klindt / Bräutigam, NJW 2015, 1137 ff.; bezugneh-
mend auf die frühe Forderung von Simitis (1984), wonach Juristen jeden Schritt der 
Entwicklung der Technik in intensiver Diskussion begleiten sollen, Roßnagel, Rechts-
wissenschaftliche Technikfolgenforschung, 1. Aufl. (1993), S. 53; mit Verweis auf die 
früh ansetzende, konkrete Präventivfunktion des Verwaltungsrechts etwa Murswiek, 
VVDStRL 1990, 208 (210).

13 Tammelo / Fischer, Zum Fortschritt von Theorie und Technik in Recht und Ethik 
(1981), S. 16.

14 Zur Bedeutung von „Software als Institution“ für alle Lebensbereiche etwa Or-
wat / Raabe / Buchmann / Anandasivam / Freytag / Helberger / Ishii / Lutterbeck / Neu-


